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«Es geht letztlich um zwei Dinge: Verständnis für den liech
tensteinischen Staat und Verständnis für Europa 
aufzubringen... Nur wenn das liechtensteinische Volk Euro
paverständnis aufbringt, so ist der Staat Liechtenstein auch in 
der Lage, seine eigene Identität, seine Eigenstaatlichkeit zu 
bewahren» 
(Herbert Wille, Europäische Integration, 395) 

Vortragstext vom 13. März 1990. Spätere Entwicklungen sind in den Anmerkungen 
berücksichtigt. 



Liechtenstein im Integrationsprozess 

Vorbemerkung: Staat - Interdependenz - Integration 

«Liechtenstein im europäischen Integrationsprozess» ist unschwer als eine 
Konkretisierung des Leitthemas unserer Vorlesungsreihe «Kleinheit und 
Interdependenz» zu erkennen. Dies leuchtet nicht nur für das erste Be
griffspaar - Liechtenstein und Kleinheit - ohne weiteres ein. Es trifft auch 
auf die Begriffe europäische Integration und Interdependenz zu. Der euro
päische Integrationsprozess ist geradezu ein Paradebeispiel der Interdepen
denz. Diese - also die wechselseitige Abhängigkeit zweier (oder mehrerer) 
Erscheinungen voneinander in der Weise, dass die Existenz oder die Ver
änderung der einen Erscheinung von der Existenz oder Veränderung der 
anderen Erscheinung abhängt und umgekehrt1 - ist die primäre Antriebs
quelle des europäischen Integrationsprozesses. Immer weniger in der Lage, 
auf sich allein gestellt ihre herkömmlichen Staatsaufgaben wahrzunehmen 
und alte und neue Probleme zu lösen, greifen die geschichtlich gewachse
nen Nationalstaaten zunehmend zum Instrument der Integration, um 
Wohlfahrt (im weitesten Sinne) und Friedenssicherung nach innen wie 
nach aussen im Zusammenwirken zu gewährleisten.2 Die Internationalisie-
rung, zumeist Globalisierung aller wesentlichen, weil existentiellen Gegen-
warts- und Zukunftsprobleme, seien sie ökonomischer oder im moderni
stisch weit verstandenen Sinne des Wortes ökologischer Art, hat dazu 
geführt, dass die Interdependenz der Staaten heute der Normalzustand ist.3 

Im Gegensatz hierzu wird der Spielraum für einzelstaatlich-autarke Ent
scheidungen, d.h. solche, die ohne Rücksicht auf externe Effekte u nd 
Abhängigkeiten getroffen werden können und getroffen werden dürfen, 
zunehmend enger. Er reduziert sich tendenziell auf Probleme lokalen und 
regionalen Zuschnitts, also solche, für deren Bewältigung Staaten durch

1 Nohlen, 1. 
2 Steiger, 17 f f., 182 ff. 
3 Tomuschat, Verfassungsstaat, 18. 
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schnittlicher Grösse als Gesamtverband überdimensioniert sind. Manche 
sehen in dieser Entwicklung, in deren Folge dem Staat die Aufgaben gleich
sam nach oben und unten hin wegfliessen, bereits den Anfang vom Ende 
des Staates als primärer politischer Organisation.4 An seine Stelle hätten -
entsprechend dem Wandel der Problem- und Aufgabenstruktur - suprana
tionale Organisationen des Typus eines «Europas der Regionen» zu treten, 
die sich unter Beachtung des wiederbelebten Subsidiaritätsprinzips der 
überregionalen Probleme anneh men würden.5 

Wenn Sie mich fragen, so halte ich von derartigen Abschiedsreden auf 
den Staat wenig, weil ihnen, politischen Glasperlensp ielen ähnelnd, ein 
recht wirklichkeitsfremdes Wunschbild von der Supranationalität 
zugrunde liegt. Wandlungsbedingte Aufgabenverlagerungen auf überstaat
liche Organisationen dürfen nicht mit Macht- und Einflussverlusten der sie 
tragenden Mitgliedstaaten verwechselt werden. Diese büssen zwar an 
Handlungsautonomie ein, gewinnen zugleich aber an kollektiver Wirkkraft 
und damit indirekt auch an individuellem Gewicht.6 Wegen dieser primär 
instrumenteilen Rolle sind internationale Organisationen, die nicht nur mit 
marginalen Befugnissen ausgestattet sind, auch stets Staatengemein schaf
ten, und nichts deutet daraufhin, dass sich in absehbarer Zeit hieran etwas 
ändern wird.7 Im Gegenteil, das Wiedererwachen des Nationalismus in 
weiten Teilen der Welt, etwa in Osteuropa, zeigt, wie attraktiv die Staatlich
keit nach wie vor ist. Nationen haben offensichtlich immer noch ein 
urwüchsiges Bedürfnis, in einem eigenen Staat zu leben,8 mag dieser auch in 
einem grösseren Verband konföderativer oder föderativer Art eingebunden 
sein. 

Deshalb, zutreffend, weil von den realen Gegebenheiten gedeckt, ist 
allein der Schluss, dass der Staat als prinzipiell autonom handelnder Akteur 
der Vergangenheit angehört. Die Souveränität im klassisch verstandenen 
Sinne absoluter oder zumindest prinzipieller Unabhängigkeit ist heute eine 

4 Siehe aus dem politikwissenschaftlichen Schrifttum etwa Willke; zur staatsrechtl ichen 
Diskussion über die gegenwärtigen Funktionen des Staates Linck und Ress. 

5 Siehe zur Diskussion um den politischen Regionalismus als Bäsis einer europäischen Ver
fassungsordnung Voss. 

6 Steiger, 182. 
7 Siehe auch Kreile, 31: «Solange der Nat ionalstaat die zentr ale Arena bleib t, in der poli

tische Legitimität und Macht erworben werden, hat er auch als Wirtschaftseinheit nicht 
ausgedient.» 

8 Vielleicht etwas überpointiert Herzog, 3:,«Eine Nation ohne den Willen z um eigenen 
Staat ist ein Unding.» 
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Chimäre.9 Kein Staat, auch nicht die atomare Supermacht, ist im Kern un
abhängig. Rechtliche Souveränität - oder wenn Sie so wollen Eigenstaat
lichkeit - ist in unserer Zeit nur noch im Rahmen kooperativer und integrie
render Verflechtungsprozesse der Staaten sinnvoll - ein faktischer wie nor
mativer Befund, den der auch in St. Gallen lehrende deutsche Staatsrechtler 
Peter Häberle zum Verfassungsprinzip des «kooperativen Verfassungsstaa
tes» erhoben hat.10 

Wenn wir also heute abend über das Thema «Liechtenstein im europä
ischen Integrationsprozess» sprechen wollen, so haben wir es zunächst mit 
Interdependenzen zwischen Staaten zu tun, und zwar Abhängigkeiten, die 
mehr oder weniger symmetrischer oder asymmetrischer Natur sein kön
nen, in denen sich also aktive u nd passive Beeinflussung mal mehr, mal 
weniger die Waage halten. Mit dieser zwischenstaatlichen Interdependenz 
sind die wechselseitigen Abhängigkeiten ab er keineswegs erschöpft. Bei 
aller Betonung des Gewichtes der Staaten als Steuerungszentren des Inte
grationsprozesses ist dieser keineswegs nur eine staatliche Veranstaltung. Er 
wirkt prinzipiell auf drei miteinander verknüpften Funktionsebenen:" einer 
ökonomischen, die ich kurz mit Marktintegration12 bezeichnen möchte, 
und auf der es darum geht, trennende Wirtschaftsgrenzen mit dem Ziel 
einer zunehmenden Verflechtung der Märkte aufzuheben. Im Idealfall 
bedeutet das, dass ein gemeinsamer Markt innerstaatlichen Zuschnitts, 
kurz: ein Binnenmarkt, hergestellt wird; zweitens, einer politischen Ebene, 
auf der die Politiken der sich volkswirtschaftlich integrierenden Staaten 
komplementär zur Marktintegration vergemeinschaftet oder angeglichen 
werden, um diese etwa durch eine gemeinsame Umwelt- und Verbrau-. 
cherschutzpolitik, Beschäftigungs- und Sozialpolitik, Industrie- und Ener
giepolitik usw. sozial verträglich zu m achen und zu verhindern, dass die 
Marktintegration zügel- und steuerlos wird (Politikintegration).13 In dieser 
Interdependenz wird die Marktintegration zwar von der Politikintegration 
teilweise kanalisiert; zugleich erzeugt die Marktintegration aber auch ein 

9 Siehe bereits den Titel des von Czempiel herausgegebenen Sonderheftes. 
10 Häberle, 287 ff. 
11 Siehe im einzelnen Behrens und Mols; zu den kaum noch zu überblickenden Integrations

theorien jüngst Gstoehl, European Economic Space, 1-17. 
12 Dazu vor allem Pelkmans, differenzierend zwischen eigendynamischer «market Integra

tion from below» (lff.) und staatlich induzierter «market integration from above» 
' (154 ff-)-

13 Siehe zur Interdependenz von Markt- und Politikintegration vor allem Kreile, 29 ff.; ver
tiefend und rechtsvergleichend Heller/Pelkmans. 
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Bedürfnis nach marktkompatibler politischer Regulation, die w iederum 
Anstösse zur politischen Einigung (politische Integration) geben kann. 
Denn von einem gewissen Ausmass der Vergemeinschaftung nationaler 
Politiken an kann es erforderlich werden, diese z. B. in eine Wirtschafts-und 
Währungsunion einzubinden oder durch Schaffung demokratischerer 
Gemeinschaftsinstitutionen ausreichend zu legitimieren. Kurz: Schritte der 
Marktintegration ziehen sachnotwendig auf sie abgestimmte Schritt e der 
Politikintegration nach sich und begünstigen zusammen mit dieser die Her
ausbildung einer neuen politischen Einheit (die politisc he Integration).'4 

Schliesslich, dritt ens, wirken Integrationsprozesse auch auf der sozio-
kulturellen Ebene der Gesellschaft (sozio-kulturelle Integration),15 weil etwa 
die wirtschaftliche Freizügigkeit soziale Kontakte und Verbindungen 
schafft, die Homogenisierung der Rechts- und Lebensverhältnisse sowie 
die Herausbildung gemeinsamer Institutionen ein Gemeinschaftsbewusst-
sein entstehen lässt und so wiederum neue Integrationsimpulse gesetzt wer
den. Sollte man diesen dynamisierenden Wechselbeziehungen zwischen 
den wirtschaftlichen, den politischen und den sozio-kulturellen Aspekten 
der Integration eine Bezeichnung geben, so würde ich von strukturellen In-
terdependenzen sprechen, die vor allem dann zu bedenken sind, wenn mit 
einer womöglich nu r partiellen oder sonstwie begrenzten Teilnahme an 
Integrationsprozessen geliebäugelt wird.16 

Nach diesen zugegebenermassen etwas theoretisch-abstrakten Vor
bemerkungen zum Phänomen der Integration und der Komplexität mit ihr 
verknüpfter wichtiger Interdependenze n (weitere Hes sen sich anführen) 
werde ich jetzt konkreter und wende mich - Schritt für Schritt - der eigent
lichen liechtensteinischen Orientierungsproblematik zu. Um zu unterstrei
chen, dass es sich bis hierhin wirklich nur um Vorbemerkungen gehandelt 
hat, möchte ich den folgenden Teil als Teil I bezeichnen. Er nimmt so kurz 
wie möglich zur «Dynamik des europäischen Integrationsprozesses» Stel
lung. Dem schliesst sich ein zweiter Teil an, der sich mit d em aktuellen 
Stand und den für Liechtenstein bedeutsamen Entwicklungstendenzen der 
gegenwärtigen EG-E FTA-Gespräche über einen gemeinsamen E uropä
ischen Wirtschaftsraum (EWR) befasst; schliesslich, last but not least, 

14 Im Ergebnis ähnlich Kreile, ibid., der allerdings nicht klar zwischen Politikintegration und 
politischer Integration unterscheidet. 

15 Siehe Meyer-Cording (unter Fruchtbarmachung der Integrationslehre Rudolf Smends). 
16 Vor allem mit Blick auf den zur Zeit leb hhaft diskutierten und seit dem 20. Juni offiziell 

verhandelten EWR. 
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werde ich in einem dritten Teil zu einigen zentralen rechtlichen und staats
politischen Problemen Stellung nehmen, mit denen Liechtenstein mit Blick 
auf den EWR als Teilphänomen eines umfassenderen Integrationsprozes
ses konfrontiert ist. 

1. Dynamik des europäischen Integrationsprozesses 

Die Ereignisse und Fakten sind Ihnen bekannt. Ich möchte sie deshalb nicht 
in extenso vor Ihnen ausbreiten, sondern mich auf die wesentlichen, insbe
sondere jüngsten Aspekte beschränken und sie mit Blick auf die liechten
steinische Orientierungsproblematik zueinander in Bezug setzen. Zu die
sem Zweck greife ich drei Phänomene heraus, die die wichtigsten Faktoren 
eines sich rasant beschleunigenden Strukturwandels in Europa'7 sind, den 
vor kurzem niemand von uns für möglich gehalten hätte: 

1. Der EG-Binnenmarkt als Schlüsselkonzept eines 1985 in Gang gesetz
ten Modernisierungsschubs der westeuropäischen Wirtschaft; 2. die Ein
heitliche Europäische Akte von 1987 mit ihrem Vertragsziel der Europä
ischen Union als Instrument innenpolitischer Konsolidierung und aussen-
politischer Stärkung der Europäischen Gemeinschaft auf ihrem Weg zu 
einer auch politischen Weltmacht; 3. die bis jetzt mit wenigen Ausnahmen 
friedliche Revolution im Lager der COMECON-Staaten, die einerseits 
völlig neue Europap erspektiven eröffnet, die andererseits aber auch eine 
höchst unstabile politische Gesamtsituation mit sich gebracht hat. Dieser 
zweite Aspekt, der Risikofaktor der Instabilität18 als Folge des rapiden Zer
falls bisheriger Herrschaftsstrukturen und - vielleicht noch wichtiger - ihrer 
Ideenwelt, wird in der öffentlichen Diskussion m. E. stark unterschätzt. 
Das hängt natürlich mit der durchaus verständlichen und mir in ihrer 
Grundstimmung auch sympathischen gesamteuropäischen Europaeupho
rie zusammen. Die destabilisierende Wirkung des Systemwandels in den 
bislang kommunistischen Staaten Europas zu verkennen, bedeutet aber zu
gleich, einen wesentlichen Faktor der Integrationsbeschleunigung zu über
sehen. Warum? 

Kennzeichnend für die gegenwärtige Situation, so meine ich, ist ein kras
ser Gegensatz zwischen der Offenheit der politischen Entwicklung einer
seits und der Knappheit der für eine Überführung der steuerlos geworde

17 Siehe FL-Integrarionsbericht I, 3 ff. 
18 Ausfuhrlich dazu Schweizerisches Institut für Auslandsforschung. 
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nen sozialistischen Planwirtschaften in die westeuropäische Marktwirt
schaft zur Verfügung stehenden Zeit andererseits. Mit dieser Bewertung 
möchte ich mich nicht in das Lager derer einreihen, die pauschal und ten
denziell expansionistisch für radikale ad-hoc Lösungen plädieren - etwa 
analog dem Modell einer Einverleibung der DDR in die Bundesrepublik auf 
dem raschen und bequemen Weg des Art. 23 des Bonner Grundgesetzes 
(der m. E. für ganz andere Situationen konzipiert worden ist).19 Ich glaube 
aber, man muss wirklich zur Kenntnis nehmen, dass nicht viel Zeit zur Ver-
fügung steht, den wirtschaftlich desolaten Systemen der COMECON-
Staaten zu helfen, bevor es dort zu einem völligen und dann auch nicht nur 
ökonomischen Infarkt kommt. Wie ausserordentlich der zeitliche Hand
lungsdruck ist, wird gegenwärtig wohl an der deutsch-deutschen Grenze 
am sichtbarsten: Immer noch mehr als tausend Übersiedler pro Ta g - in 
eine Richtung versteht sich - offenbaren nicht nur drastisch das Ausmass 
der wirtschaftlichen Misere und den politischen Zündstoff, der in ihr steckt: 
Sie sorgen zugleich dafür, dass sich die Situation mit jeder Übersiedlung 
verschlechtert - «Schritt für Schritt». 

Auf eine knappe Formel gebracht: Raum und Zeit als Determinanten 
des Integrationsprozesses20 s timmen nicht mehr ganz mit denen überein, 
die noch vor einem knappen Jahr - sagen wir im Mai 1989, als ich ebenfalls 
hier eine Vorlesung zum europäischen Integrationsprozess gehalten habe2' 
- gültig waren ode r jedenfalls gültig zu sein schienen. 

Erstens: die räumliche Dimension. Erlauben Sie mir, die Veränderungen 
sinnbildlich mit einem Blick auf den Globus - etwa auf der geographischen 
Länge des Rheintales - zu vergleichen. Indem wir diesen ein Stück nach 
links, nach Westen also, drehen, gewinnen Landstriche an Schärfe u nd 
Helligkeit, die zuvor etwas abgelegener im Schatten lagen; zugleich werden 
die links von unserer Blickrichtung liegenden Gebiete dieser entrückt. Die 
Folge ist ein meh r oder weniger verändertes Gesamtbild. 

19 Dass man sich mittlerweile aus pragmatischen Gründen für diesen Weg entschieden hat, 
macht die verfassungsrechtlichen und -politischen Bedenken nicht obsolet. Siehe zur Pro
blematik die Sondertagung der Vereinigung der D eutschen Staatsrechtslehrer am 27. 
April 1990 in Berlin («Deutschlands aktuelle Verfassungslage») mit Berichten von J. A. 
Frowein, J. Isensee, Chr. Tomuschat und A. Randelzhofer; siehe Leitsätze der Berichter
statter in: Deuts ches Verwaltungsblatt, Bd. 105, 1990, 562 ff. 

20 Bülck. 
21 Europäische Gemeinschaft und EFTA-Staaten: Völker-, europa- und staatsrechtliche 

Grundfragen aus liechtensteinis cher Perspektive. 
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Auch in Bonn, Paris, London und Brüssel - man beachte die Reihen
folge - hat man den Globus, so glaube ich, ein gutes Stück nach links 
gedreht. Der Rhein scheint nicht mehr so recht die ökonomische Haup
tachse Europas zu sein; sie ist - rein optisch - ein wenig nach rechts gerückt. 
Daraus ergeben sich verschiedene Folgen: Mit dem «erweiterten» Europa
bild bekommt auch der Begriff der europäischen Integration einen umfas
senderen Sinn: Nicht mehr nur den Prozess der supranationalen Einheits
bildung im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft wird man mit diesem 
Begriff assoziieren dürfen, wie dies vor allem Europarechder gerne tun, die 
einseitig auf die Besonderheiten der gemeinschaftlichen Rechtsstrukturen22 

abstellen. Der Begriff der europäischen Integration wird auf den gesamteu
ropäischen Integrationsprozess ausgedehnt werden müssen,23 weil dieser 
Ansätze zu einer gesamteuropäischen Markt- und Politikintegration zeigt. 
Damit kommt auch seine ursprünglich weitere Bedeutung wieder zum 
Tragen.24 

Bezeichnenderweise wird in der EG-Kommission denn jetzt auch die 
Ansicht vertreten, dass der Begriff des «Europäischen Wirtschaftsraums» 
gesamteuropäisch zu verstehen und nicht, wie bislang, den EG-EFTA-
Gesprächen vorzubehalten sei.25 Es ist also festzustellen: Mit dem Wandel 
des politischen Europabegriffs hat auch der Begriff der europäischen Inte
gration eine neue, endlich den Namen wirklich verdienende Bedeutung 
erfahren. Er ist auf jenen Vorgang allmählicher Verschmelzung der europä
ischen Staaten auf wirtschaftlichem, politischem und rechtlichem Gebiet zu 
beziehen, der über die herkömmlichen Formen zwischenstaatlicher Ko
operation hinausgeht, indem er tendenziell zur Bildung eines gemeinsamen 
Marktes, zu gemeinsamer Politikgestaltung und zur Rechtsvereinheitli
chung führt und auf diese Weise auch ein sozio-kulturelles Zusam men
wachsen der europäischen Völker fördert. 

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Mit diesem «Dreh 
am Globus» wird die Europäische Gemeinschaft kaum ihre wirtschaftliche 

22 Siehe etwa Ipsen, 66 f. 
23 So auch Thürer, EW R, 93. 
24 Siehe zu einem umfassenden, allerdings auf Westeuropa beschränkten Verständn is der 

europäischen Integration Jaenicke, 167. 
25 So Vizepräsident Andriessen im Anschluss an ein EG-EFTA-Ministertreffen im Dezem

ber 1988. Siehe Vereinigte Wirtschaftsdienste (VWD)-Europa vom 20. Dezember 1989, 
9; zu den jüngsten Kommissionsplänen, die Staaten Mittel- und Osteuropas durch «Euro
paabkommen» wirtschaftlich, politisch und kulturell stärker an die EG zu binden, NZZ 
vom 3. April 1990, 29. 
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Vorrangstellung in Europa einbüssen, noch dürfte Brüssel zu einer von den 
Eurokraten verlassenen «Geisterstadt» vo rkommen, wie dies auf einem 
unserer monatlichen Institutskolloquien ein Diskussionsteilnehmer pro
phezeit hat. Genau das Gegenteil dürfte zutreffen: Die Europäische 
Gemeinschaft wird enorm an Gewicht gewinnen und dynamisches Zen
trum eines an Ausdehnung und Potential gewachsenen Integrationsprozes
ses bleiben.26 Ob Brüssel im Zuge dieser Entwicklung Konkurrenz durch 
östlicher gelegene Sitzstädte der EG bekommen wird, ist m. E. völlig ne
bensächlich. Brüssel war nie die massgebliche Steuerungszentrale der Euro
päischen Gemeinschaft. Diese liegt vielmehr bei den Regierungssitzen der 
wichtigsten Mitgliedstaate n, also vor allem in Bonn, Paris, London und 
Rom.27 Und wo dereinst einmal die Hauptstadt einer Europäischen Union 
sein wird, ist - wie vieles andere auch - noch völlig offen. 

Wenn es zu einer derartigen Sinnerweiterung u nd Sinnaufladung des 
Konzepts der europäischen Integration kommt, dann ändern sich natürlich 
auch die einzelnen Bestandteile. Betrachten wir zunächst die Binnenmarkt
strategie: Die Gemeinschaft hat eingesehen, dass ihre ursprünglich i n
trovertierte, Drittstaaten einseitig als Konkurrenten und potentielle Tritt
brettfahrer28 diskreditierende Binnenmarktstrategie insoweit nicht auf dem 
Höhepunkt ihrer Zeit war. Der als Gegner des europäischen Integrations
prozesses bestimmt nicht verdächtige ehemalige Richter am Europäischen 
Gerichtshof Pierre Pescatore hat auf einem Kolloquium über die Zukunft 
des Freihandels in Europa - der Tagungsband erscheint demnächst 2' -
bemerkt, die Europäische Gemeinschaft habe bei der Lancierung ihres Bin
nenmarktprogramms die Drittstaatenproblematik wohl mehr oder weni
ger übersehen. Mit dieser rein introvertierten Haltung ist es nun aber offen
sichtlich vorbei. Die Europäische Gemeinschaft hat ihr Binnenma rktpro
gramm als «Acquisitionsinstrument» entdeckt, mit dem sich trefflich Klien
ten und Partner gewinnen lassen. Auf Grund seiner enormen Aus
strahlungskraft erfüllt das Programm alle Voraussetzungen eines wirt-

26 Vorsichtiger - mit Szenarien arbeitend - Gabriel. 
27 Zur Charakterisierung der EG als eines polyzentrischen «Politikverflech tungssystems» 

Grabitz/Schmuck/Steppat/Wessels, 59 ff. 
28 Siehe etwa Weissbuch, Ziffer 19: « ... muss die handelspolitische Identität der Gemein

schaft konsolidiert werden, damit anderen Handelspartnern nicht die Vorteile des grösse
ren Gemeinschaftsmarktes geboten werden, ohne dass sie selbst Zugeständnisse 
machen.» 

29 Jacot-Guillarmod. 
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schaftsimperialen Instruments, das expansiv eingesetzt werden kann. Nicht 
ohne Grund kursieren deshalb im Lager der EFTA-Staaten einige Satellisie-
rungsängste. 

Zweitens: Die zeitliche Dimension. Die Doppelfunktion des Binnen
marktes als Modernisierungs- und Expansionsstrategie steht jedoch unter 
dem eingangs erwähnten verschärften Zeitdruck. Die neue Politik des 
«offenen Binnenmarktes» erschliesst der Gemeinschalt zwar grössere 
Märkte und neue Partner. Indem sie die anderen Staaten Europas aber in 
der einen oder anderen Weise am Binnenmarkt partizipieren lässt, riskiert 
sie zugleich, an Identität und Führungsprofil zu verlieren. Um dies zu ver
hindern, muss die Europäische Gemeinschaft ihr eigenes Integrations
tempo beschleunigen, um in der Öffnung nicht an Anziehungskraft und 
Dominanz einzubüssen. Sie muss - vereinfacht ausgedrückt - den Dritt
staaten in Sachen Integration im mer um einige Schritte voraus sein. Die 
Anpassungseffekte, die der Binnenmarkt nach aussen hin setzt, wirken also 
als Integrationsimpulse auf den EG-internen Bereich zurück. Auch dies ist 
eine Erscheinungsform de r Interdependenz. Innen- und Aussenseite des 
Integrationsprozesses beschleunigen sich gegenseitig, geradezu dialek
tisch.30 Und zwar nicht nur, was die zeitgerechte Erfüllung des Binnen
marktprogramms betrifft. Auch die politische Integration in der Perspek
tive der Einheitlichen Europäischen Akte und natürlich die Bemühungen 
um eine Wirtschafts- und Währungsunion bekommen auf diese Art und 
Weise Anstösse von aussen. 

Wen diese Schlüsse auf Tem po und Entwicklungsverlauf des europä
ischen Integrationsprozesses zu theoretisch und abstrakt anmuten, dem 
mag eine konkretere Begründung nachgeliefert werden. Auch sie hängt mit 
der deutsch-deutschen Situation zusammen. Wie - so wird zunehmend 
gefragt - wird die wohl nicht mehr aufzuhaltende Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten wohl mit deren EG-Mitgliedschaft vereinbar sein, wenn 
nicht im Rahmen einer deutlich stärker integrierten, ein politisches «Aus
gleichsgewicht» bildenden Europäischen Gemeinsch aft?31 Wahrscheinlich 
kann nur diese kurzfristig das Dach schaffen, unter dem sich die Einheit der 
Deutschen rasch so vollziehen kann, dass niemand in Europa Grund zur 

Siehe zur Dialektik und Abfolge von Systemerweiterung und Integrationsvertiefung der 
EG auch Riklin. 
Siehe Das Parlament, Nr. 11 vom 9. März 1990, 14. 
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Angst haben muss.32 Entsprechend hat sich Kommissionspräsident Delors 
auch nachhaltig für einen EG-Sondergipfel «unmittelbar nach der Wahl in 
der DDR» am nächsten Sonntag eingesetzt.33 Der Auftakt für die zu erwar
tende deutschlandpolitische Offensive der Europäischen Gemeinschaft ist 
bereits gemacht. Vermutlich wird unter dem Eindruck der wachsenden 
Wahrscheinlichkeit einer deutsch-deutschen Wirtschafts- und Währungs
union34 insbesondere der Druck wachsen, die europäische Wirtschafts- und 
Währungsunion35 schneller als vorgesehen auf die Tagesordnung zu setzen. 
Im Europäischen Parlament jedenfalls wurde der fest für das Jahresende 
eingeplante Termin für eine «WWU-Regierungskonferenz» schon als ver
spätet bezeichnet. Ma hner, wie die britische Premierministerin Thatcher, 
die gerade wegen der revolutionären Veränderungen in Europa für eine 
«integrationspolitische Denkpause» plädieren,36 dürften in der Minderheit 
sein und bleiben. 

2. Stand der EG-EFTA-Gespräche 
Vor diesem, in letzter Zeit also vor allem durch die gesamteuropäische Ent
wicklung geprägten Hintergrund sind auch die laufenden EG-EFTA-
Gespräche über die Schaffung eines gemeinsamen Europäischen Wirt

32 Siehe Europäisches Parlam ent und Wagner. 
33 Der Sondergipfel hat inzwischen am 28. April 1990 in Dublin stattgefunden. Siehe NZZ 

vom 30. April 1990, 1, s owie die Dokumentation in Europa-Archiv, Bd. 4 5, 1990, D. 
267 ff. 

34 Der deutsch-deutsche Staatsvertrag vom 18. Mai 1990 zur Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion ist am 1. Juli dieses Jahres in Kraft getreten. Siehe die Dokumentation in Euro
pa-Archiv, Bd. 45, 1990, D 323 ff. 

35 Die erste Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion der EG ist ebenfalls am 1. Juli dieses 
Jahres in Kraft getreten. Siehe zum «zweiten» Dubliner Gipfel über die Wirtschafts- und 
Währungsunion und die Politische Union vom 25./26. Juni 1990 die Dokumentation in 
Europa-Archiv, Bd. 4 5,1990, D 395 ff. 

36 Das Parlament, Nr. 11 vom 9. März 1990,14. Siehe ferner die jüngste Rede der britischen 
Premierministerin vor dem Aspen-Institute in Colorado vom 6. August 1990, in der sie 
sich - anknüpfend an ihre berühmt-berüchti gte R ede vor dem College d'Europe in 
Brügge im September 1988 (NZZ vom 21. September 1988,2) - für einen Vorrang der ge
samteuropäischen Ausdehnung des EG-Systems vor der politischen Vertiefung der 
Gemeinschaft ausgesprochen hat («Europäische Magna Charta»); zu dieser «Bruge 2»-
Rede NZZ vom 8. August 1990, 5. 
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schaftsraumes37, kurz EWR, zu sehen. Fassen wir ihren Stand38 und sich 
abzeichnende Entwicklungslinien kurz zusammen: 

Erstens: Die vorbereitenden, zuletzt als exploratorisch bezeichneten 
Gespräche zwischen Beamten der EG-Kommission und der EFTA-Staa-
ten im Rahmen des sog. Oslo-Brüssel-Prozesses39 (seitens Liechtensteins 
unter Dauerstrapazierung aller verfügbaren Mitarbeiter der Landesverwal
tung) neigen sich dem Ende zu. In fünf Arbeitsgruppen und zahlreichen 
Sub-Kommissionen40 - Liechtenstein ist zur Zeit personell gar nicht in der 
Lage, in allen Gremien aktiv ve rtreten zu sein - sind alle wesentlichen 
Aspekte eines künftigen EWR-Vertrages diskutiert worden, so dass viel
leicht schon nächste Woche ein Abschluss dieser Gespräche im Bereich des 
möglichen liegt.41 Das heisst, es könnten dann Verhandlungsmandate für 
die Eröffnung formeller Vertragsverhandlungen erteilt bzw. entsprechende 
Schritte in die Wege geleitet werden. Als Beginn der Vertragsverhandlun
gen ist bereits der Mai im Gespräch.42 

Zweitens: Allgemeine Grundstimmung. Die Zeiten einer gewissen 
EWR-Euphorie im Lager der EFTA-Staaten sind einer «Neuen Bedenk
lichkeit» gewichen. Warum? Zunächst spürt man natürlich, dass die Ent
wicklung in Mittel- und Osteuropa die Europäische Gemeinschaft zur Zeit 
mehr fasziniert als das mühselige Klein-Klein-Geschäft der gemeinschaftli
chen Feststellung des im EWR zu übernehmenden «acquis communau-
taire»43, also des geltenden Gemeinschaftsrechts. Hinzu kommt der 
gewachsene Zeitdruck zur Bewältigung der im ersten Teil aufgezeigten, 
zahlreichen Probleme. Er ist mit dafür verantwortlich, dass sich die Haltung 
der EG spürbar verhärtet44 hat: Zum einen will man die verfügbaren 

37 Siehe zum EG-EFTA-Integrationsprozess und zum EWR insbesondere Jamar/Wallace; 
Möttölä/Patomäkki; Rack; Robinson/Findlater; Jacot-Guillarmod. 

38 Zum Zeitpunkt des Vortrages am 13. März 1990. Siehe zur neueren Entwicklung FL-Inte-
grationsbericht II und IE; zur am 18. Oktober 1990 zu Ende gegangenen vierten Verhand
lungsrunde NZZ vom 19. Oktober 1990, 33. 

39 Siehe hierzu EFTA, 10 ff. 
40 Siehe FL-Integrationsbericht II, 14. 
41 Siehe zum Abschluss der Gespräche am 20. März 1990 EFTA news, No. 2 vom 26. März 

1990,1. 
42 Wegen EG-intemer Abstimmungsprobleme begannen die offiziellen Vertragsverha nd

lungen zwischen der EG (vertreten durch die Kommission unter Anwesenheit von Ver
tretern der Mitgliedstaaten) und den sieben EFTA-Staaten erst am 20. Juni 1990. Siehe 
EFTA news, No. 5 vom 2. Juli 1990,1. 

43 Der bislang in vorläufiger Weise festgestellte «acquis» umfasst ca. 1400 Rechtsakte der EG 
(das enspricht ca. 10000 Seiten des Amtsblattes der EG). Siehe EFTA news, a. a. O., 2. 

44 So der liechtensteinische Regierungschef Hans Brunhart auf einer Informationsveranstal
tung am 11. Januar 1990 in Vaduz. 
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Arbeitskapazitäten nicht mehr als unbedingt erforderlich binden, das heisst, 
man möchte möglichst schnell zu möglichst rasch verlaufenden Verhand
lungen kommen. Zum anderen möchte man in einer Zeit, in der praktisch 
jeder Tag neue Entwicklungen fundamentaler Art mit sich bringt, die Reak
tionsfähigkeit und Entscheidungsautonomie der Europäischen Gemein
schaft so wenig wie möglich, am besten gar nicht, durch Verträge mit Dritt
staaten beeinträchtigen. 

Genau in diesem Punkt aber haben sich diametrale Meinungsverschie
denheiten zwischen der Gemeinschaft und den EFTA-Staaten aufgetan. 
Orientierungspunkt der Hoffnungen und Erwartungen der EFTA-Staaten 
war bislang die berühmt gewordene Rede Kommissionspräsident Delors' 
vor dem Europäischen Parlament im Januar 1989, i n der er den engen 
Freunden, den «tres proches amies» der EFTA-Länder, eine «strukturier
tere Form der Zusammenarbeit mit gemeinsamen Entscheidungs- und 
Verwaltungsorganen» vorgeschlagen hatte. 45 Diese Anregung wurde im 
Lager der EFTA-Staaten als Handreichung zur Eingehung einer auf echter 
Co-Dezision aufbauenden, privilegierteren Form der Assoziation verstan
den. Mittlerweile sind diese Hoffnungen und Erwartungen aber stark 
gedämpft worden. In seiner nicht minder berühmten Rede vor dem Euro
päischen Parlament im Januar dieses Jahres hat Delors die ausdrückliche 
Einschränkung gemacht, dass ein auf Beeinträchtigung der Entscheidungs
autonomie der Europäischen Gemeinschaft hinauslaufender EWR-E nt-
scheidungsprozess überhaupt nicht in Frage komme.46 Jetzt ist die Konster

45 Wörtlich (in deutscher Übersetzung) hat Delors den EFTA-Staaten als Alternative vor
geschlagen «entweder im Rah men der derzeitigen, faktisch im wesentlichen bila teralen 
Beziehungen fortzufahren, um schliesslich zu einer Freihandelszone zu gelangen, die die 
Gemeinschaft und die Lander der EFTA umfasst, oder aber eine neue Form des Zusam
menschlusses zu finden, der institutionell strukturierter wäre und gemeinsame Entschei
dungs- und Verwaltungsorgane hätte, um die Effizienz unseres Vorgehens zu vergrös-
sem. Dies würde auch die politische Dimension unserer Zusammenarbeit im wirtschaftli
chen, sozialen, finanziellen, ja kulturellen Bereich in den Vordergrund rücken» (Orientie
rungen, 20). 

46 Siehe Delors, Einleitung, 10: «Vor einem Jahr schlug ich den EFTA-Ländern in diesem 
Hohen Hause vor, unsere Beziehungen besser zu strukturieren und auf eine breitere Basis 
zu stellen, als dies im Rahmen unserer derzeitigen Assoziierung möglich ist... Aber ich 
möchte diesen Ländern gegenüber ganz offen sein, wie man es unter Freunden sein kann: 
Es geht um den Entscheidungsprozess. Es bedar f einer Osmose zwischen der Gemein
schaft und der E FTA, die gewährleistet, dass deren Interessen bei der Ausarbeitung 
wesentlicher Gemeinschaftsbeschlüsse und Entscheidungen berüc ksichtigt werden. Ein 
gemeinsamer Entscheidungsprozess ist jedoch nicht möglich, da sich dieser nur aus einem 
Beitritt, d. h. der Anerkennung des gesamten «Ehevertrags», ergeben kann.» 
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nation gross. Allgemein ist der Vorwurf zu hören, Delors habe in seiner 
ersten Rede - vielleicht sogar bewusst taktisch - mehr versprochen, als er 
letzlich halten könne. 

Ich frage mich, ob diese ha rten Töne wirklich berechtigt sind. Wer 
Delors' erste Rede damals nicht isoliert, sondern im Kontext sonstiger offi
zieller und offiziöser Erklärungen und vor allem mit Blick auf die grossen 
Entwicklungslinien der Europäischen Gemeinschaft verstanden hat, der 
wird die Offerte schon damals erheblich enger gedeutet haben. Mitzulesen 
waren - damals wie heute - drei Grundbedingungen47, die, den EFTA-
Staaten förmlich mitgeteilt, seitens der Europäischen Gemeinschaft nie auf
gegeben worden sind, nämlich: 

1. absolute Priorität der Vollendung des EG-Binnenmarktes; 
2. Wahrung der internen Entscheidungsautonomie der EG; 
3. Ausgewogenheit von Rechten und Pflichten, von Nutzen und Kosten 

einer Partizipation der EFTA-Staaten am Binnenmarkt. 

Diese Maximen sprechen für sich. Statt frustriert den Vorwurf der Irrefüh
rung zu erheben, sollte man deshalb, so meine ich, in der EFTA selbstkri
tisch überlegen, ob man nicht zum Teil überzogenen Wunschvorstellungen 
aufgesessen ist und so einige unberechtigte Erwartungen aufgebaut hat. Ich 
selbst habe jedenfalls schon vor einem Jahr, im Rahmen der hier gehaltenen 
Vorlesung48, die Ansicht vertreten, dass eine auch nur indirekte Mitent
scheidungskompetenz der EFTA-Staaten an den EWR-relevanten Teilen 
der Binnenmarktrechtsetzung - und was ist das eigentlich nicht - mit den 
Funktionsbedingungen des internen EG-Entscheidungsprozesses nicht in 
Einklang gebracht werden könne. Denn bekanntlich ist dieser erst jüngs t 
durch die Einheitliche Europäische Akte auf Mehrheitsentscheidungen im 
Ministerrat, erweiterte Rechtsetzungsbefugnisse der Kommission und ver
besserte Mitwirkungsrechte des Europäischen Parlaments umgestellt wor
den.49 Diese supranationalen Errungenschaften von dem Funktionieren 

47 Sog. Interlaken-Prinzipien formuliert v on EG-Kommissar Willy de Clerq bei seinem 
Treffen mit den EFTA-Ministern am 20. Mai 1987 in Interlaken. Siehe die gemeinsamen 
Schlussfolgerungen des Treffens in Europa-Archiv, Bd. 43, 1988, D 365f.; dazu auch 
Krenzier, Zwischen Protektionismus und Liberalismus, 247. 

48 Siehe Anm. 21. 
49 Siehe zur institutionellen Reform de Ruyt, 111 ff. 
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eines traditionell intergouvernementalen EG-EFTA-Konsensbildungspro-
zesses abhängig machen zu wollen, hiesse, den innergemeinschaftlichen 
Fortschritt wieder ein gutes Stück rückgängig zu machen.50 

Wenn nicht im Sinne der bisherigen Erwartungen der EFTA-Staaten, 
wie dürfte denn dann ein «EG-kompatibler» EWR-Entscheidungsprozess 
ausgestaltet sein? Erlauben Sie mir, die Frage im Zusammenhang eines kur
zen Überblicks über die sich abzeichnende Grundstruktur des EWR-Ver-
trages51 zu beantworten: 

Materiellrechtlich dürfte Einverständnis herrschen, dass die vier Freihei
ten des EWG-Vertrages soweit wie möglich gelten sollen. D. h., der um
fangreiche acquis communautaire, der sich über Jahrzehnte herausgebildete 
rechtliche «Besitzstand» der Europäischen Gemeinschaft, ist im Prinzip 
ganz zu übernehmen. Er ist mittlerweile von EG und EFTA-Staaten 
gemeinsam identifiziert worden und umfasst im Volltext viele tausende von 
Druckseiten.52 Allerdings - und dies unterscheidet zu einem guten Teil die 
Mitwirkung im EWR von der Mitgliedschaft in der Europäischen Gemein
schaft - werden erweiterte Ausnahmemöglichkeiten zeitlich befristeter 
(«Europe ä plusieures vitesses») oder unbefristeter Art («Europe ä geome-
trie variable»)53 aus Gründen «vitalen nationalen Interesses» möglich sein. 
Die EFTA-Staaten sind aufgefordert worden, insoweit ihre Wünsche zu 
deponieren. Das haben alle, auch Liechtenstein, inzwischen mehr oder 
weniger weitgehend getan. Welche Vorbehaltswünsche es sind, ist aber 
noch vertraulich, und natürlich muss über ihre Anerkennung erst noch ver

50 Siehe insbesondere den am 12. Juni 1990 vom Plenum angenommenen Jepsen-Bericht im 
Namen des Politischen Ausschusses des EP, Dok. A 3-116/90 vom 23. Mai 1990, in dem 
es in Ziffer 8 mit Blick auf die EWR-Verhandlungen heisst: « - autonomy of decision-
making within the Community must be safeguarded... - negotiations must not jeopar-
dize the European Parliament's powers set out in the European Single Act nor should they 
bring into question the development of these powers through future reform of the Treaties 
at the intergovernmental conference on political union and e conomic and monetary 
union.» Siehe ferner Zwischenbericht Rosetti, Dok A 3-146/90 und Bericht Lüttke, Dok 
A 3-131/90 (dazu auch Das Parlament, Nr. 30-31 vom 20./27. Juli 1990, 13). 

51 Siehe zu den Konturen eines künftigen EWR Thürer; Kellenberger; Spinner; femer NZZ 
vom 21. November 1989,39, vom 4. September 1990,35, und vom 24. Oktober 1990,33; 
an veröffentlichten offiziellen Verlautbarun gen sind besonders zu erwähnen die Bera
tungsergebnisse der Lenkungsgruppe hoher Beamter der Kommission und der EFTA 
vom 20. Oktober 1989 sowie die Mitteilungen der Kommission an den Rat über die künf
tigen Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und der EFTA vom 22. November 1989 
(beide in Meyer-Marsilius, Ziffer 2 III); aus jüngster Zeit FL-Integrationsbericht II, 20ff. 

52 Siehe Anm. 43. 
53 Siehe zu diesen Modalitäten «abgestu fter Integration» Grabitz. 
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handelt werden: Ein «Europe ä la carte» 54 wird es auch im EWR nicht 
geben. Insbesondere rein wirtschaftlich motivierte Sonderregelungen dürf
ten weder von der Europäischen Gemeinschaft noch von der Mehrheit der 
EFTA-Staaten akzeptiert werden. 

Für Liechtenstein ergäbe sich daraus - ich greife zur besseren Verständ-
lichmachung des soeben Gesagten jetzt ein wenig Teil DI vor dass es wohl 
ohne allzu grosse Schwierigkeiten Sonderregelungen bezüglich der Freizü
gigkeit durchsetzen könnte, um einer unakzeptablen Erhöhung des jetzt 
schon sehr hohen Ausländeranteils im Lande vorbeugen zu können.55 Für 
ausländische Investitionen direkter (Untemehmensgründungen, Immobi
lienerwerb) oder indirekter Art (finanzielle Beteil igungen) träfe dies aber 
schon nicht mehr zu. Insbesondere wird man davon ausgehen müssen, 
dass eine prinzipielle Abschottung des lukrativen Finanzdiensdeistungs-
marktes nicht möglich sein wird.56 Dass er auch ausländischen Anwälten 
oder Treuhändern geöffnet werden müsste, steht für mich ausser Frage. 
Hier kann ich mir allenfalls zeitlich befristete Ubergangsregelungen vorstel
len oder indirekt protektionistisch wirkende persönliche Qualifikationser
fordernisse (was man natürlich nicht laut sagen darf). Auch wird das ein
schlägige Landesrecht, also vor allem das liechtensteinische Banken- und 
Gesellschaftsrecht,57 im grossen und ganzen den gemeinschaftsrechtlichen 
Standards angeglichen w erden müssen, was sicherlich mit dem Verlust 
gewisser rechtlicher Standortvorteile des Landes verbunden sein wird. 
Aber: ohne das Problem in irgendeiner Weise geringschätzen zu wollen, 
glaube ich doch, dass hier für Liechtenstein - bei entsprechender Konzes
sionsbereitschaft - mehr Verhandlungsspielraum f ür Sonderregelungen 
bestehen wird, als dies im gegenwärtigen Stadium der Gespräche vielleicht 
für möglich gehalten w erden könnte. Ich werde hierauf noch näher zu 
sprechen kommen. Immerhin habe ich Sie jetzt aber schon einmal neugierig 
gemacht. 

54 Als Gegenmodell zur Vollintegration vor allem propag iert von Dahrendorf, 20f.; siehe 
hierzu auch Scharrer , 12 ff. 

55 FL-Integrationsbericht II, 21; zur Zeit scheint die spezielle Situation Liec htensteins und 
der Schweiz bezüglich ihres hohen Ausländeranteils von den Vertragspartnern aber noch 
nicht so recht gewürdigt zu werden (NZZ vom 26. Juli 1990,25), was aber m. E. verhand
lungstaktische Hintergründe hat. 

56 Im einzelnen untersucht von Baudenbacher, Auswirkung en. Siehe FL-Integrationsbe-
richt II, 23. 

57 Dazu vor allem Hauser/Frick und Baudenbacher, Gesellschaftswesen. Siehe FL-Integra
tionsbericht n, 22. 
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Zurück zur Grundstruktur des EWR-Vertrages: Was den Harmonisie
rungsdruck ausserhalb der vier Freiheiten betrifft, so ist er dort - also bei 
den sogenannten flankierenden Politiken - deutlich geringer ausgeprägt. 
Hier dürfte es nur insoweit zu einer Übernahme des Gemeinschaftsrechts 
kommen, wie es erforderlich ist, die vier Freiheiten abzusichern oder wich
tige Allgemeingüter, etwa die Umwelt zu schützen. So steht insbesondere 
die Steuerharmonisierung nicht auf dem vorläufigen Fahrplan des EWR -
allein schon wegen des insoweit fehlenden acquis communauta ire.58 Das 
heisst aber überhaupt nicht, dass dies nicht eines Tages der Fall sein könnte. 
Kommissionspräsident Delors hat den EWR - in fast schon zum Marken
zeichen gewordener Bildersprache - mit einer Verlobung verglichen, die im 
Normalfall auf eine engere Beziehung hin angelegt ist. Das ist auch politik
inhaltlich zu verstehen, also als Hinweis auf die zu erwartende dynamische 
Fortentwicklung des EWR-Rechts, nicht nur als Inaussichtstellung eines 
Übergangs des EWR in die Europäische Gemeinschaft, also die Hochzeit, 
gewissermassen.59 

Dass diese H ochzeit, der langfristige EG-Beitritt der EFTA-Staaten, 
dennoch in der Logik der «EWR-Verlobung» liegt (ersparen Sie mir wei
tere triviale Vergleiche), hängt aber nicht zuletzt mit der zu erwartenden 
Regelung des Institutionellen zusammen. Damit komme ich auf diesen ein
gangs angesprochenen Punkt zurück: Welche institutionellen Regelungen60 

wird man realistischer Weise erwarten dürfen? 
Zunächst: es wird analog zur Binnenstruktur der Europäischen 

Gemeinschaft gemeinsame Organe - oder vorsichtiger ausgedrückt inte
grierte Institutionen und Funktionsmechanismen61 - der Rechtsetzung, der 
Verwaltung und Überwachung sowie der Rechtsprechung geben und 

58 Obwohl die Beseitigung der Steuergrenzen für einen echten Binnenmarkt prinzipiell un
verzichtbar ist (siehe auch Weissbuch, Ziffer 160 ff.), konnte in der brisanten Materie man
gels Einstimmigkeit im Rat bislang kein positiver Beschluss gef asst werden. Siehe zum 
Problem Binnenmarkt und Steuerharmo nisierung etwa Schrömbges. 

59 Siehe Anm. 45 (a. E.). 
60 Siehe Thürer, EWR, 95ff.; Kellenberger, 11 ff. 
61 Während die EFTA-Staaten unter Berufung auf die Rede Delors vom 17. Januar 1989 

(Anm. 45) EG-EFTA-übergreifende gemeinsame Organe favorisieren («Ein-Pfeiler-
Modell»), lehnt die EG derartige «Suprastrukturen» ab und erwartet von den EFTA-Staa-
ten, dass diese parallel zur Organisationsstruktur der EG die für ein «duales Management» 
des EWR erforderlichen Organe (vor allem mit Blick auf die Vertragsüberwachung) 
schaffen («Zwei-Pfeiler-Modell»); eingehend dazu Gstoehl, European Economic Space, 
39 ff. 
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wohl auch ein parlamentarisches Gremium und ein Vertretungsorgan der 
Sozialpartner. Von politisch herausgehobener Bedeutung wird der EWR-
Rat sein, in dem Vertreter der Europäischen Gemeinschaft und der EFTA-
Staaten das zuvor vertraglich vereinbarte EWR-Rec ht rechtsetzend fort
entwickeln. Konsens besteht darüber, dass der gesamte Entscheidungspro
zess, das «decision-making», zweiphasig ablaufen soll: In einer ersten 
Phase, dem «decision-shaping», sollen EG- und EFTA-Vertreter so früh 
wie möglich in einen Konzertierungsprozess eintreten, um die jeweiligen 
Interessen, objektiven Bedürfnisse und Erfahrungen in das Rechtsetzungs
verfahren einbringen zu können. Auf dieser Stufe werden die EFTA-Staa
ten - in welcher Form auch immer - zweifellos an der EWR-relevanten 
Binnenmarktrechtsetzung der EG partizipieren können, aber nur konsulta
tiv, unverbindlich. 

Ubereinstimmung besteht, zweitens, darüber, dass sich diesem «deci
sion-shaping» eine zweite Phase, das «decision-taking», anschüessen soll. In 
ihr wäre im EWR-Rat oder seinen Untergruppen die rechtsverbindliche 
Entscheidung über den EWR-Rechtsetzungsentwurf zu treffen und zwar 
im Konsens. Was aber, wenn dieser Konsens nicht zustande kommt? Hier
über bestehen die bereits angedeuteten Meinungsverschiedenheiten:62 

Während die EFTA-Staaten sich vorstellen, dass in diesem Fall beide Seiten 
(nach einer gewissen Wartezeit) nur für ihren eigenen Hoheitsbereich und 
für ihre eigenen Staatsangehörigen «Sonderrecht» setzen dürfen, während 
im Verhältnis zueinander, sagen wir für eine in Frankfurt tätige schweize
rische Bank, weiterhin das bisherige EWR-Recht gjlt, lehnt die Europäische 
Gemeinschaft derartige Einschränkungen ab. Im Klartext hiesse dies, dass 
die schweizerische (oder liechtensteinische) Bank in Frankfurt zumindest 
nach einer gewissen Übergangszeit das vom bisherigen EWR-Recht abwei
chende neue EG-Binnenmarktrecht beachten muss. 

Meines Erachtens am wahrscheinlichsten wird deshalb folgende vertrag
liche Lösung sein: Entsprechend der sogenannten Klausel des «Vorbehalts 
der Fortentwicklung des Gemeinschaftsrechts»,63 wie sie in jüngsten 
Abkommen der Europäischen Gemeinschaft mit den EFTA-Staaten 

62 Thürer und Kellenberger (Anm. 60). 
63 Siehe dazu Krafft und D ewost. 
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durchgesetzt worden ist,64 werden die Parteien verpflich tet sein, sich um 
eine Behebung der Normenkollision, d. h. praktisch um eine Anpassung 
des gemeinsamen EWR-R echts an die einseitig gesetzten Rechtsakte der 
EG (oder der EFTA-Staaten, die sich natürlich theoretisch auch auf einen 
entsprechenden «Vorbehalt» berufen k önnten) zu bemühen. Was aber, 
wenn auch diese Einigung nicht gelingt? Dann bestünde der gemeinsame 
Wirtschaftsraum - gegebenenfalls nach Ablauf gewisser Fristen65 - insoweit 
eben nicht mehr, mit der rechtlichen Folge, dass die «EFTA-Bank» in 
Frankfurt vor der Wahl stünde, sich entweder dem neuen EG-Recht zu 
beugen oder aber ihre Niederlassung im Gemeinschaftsgebiet aufzugeben 
(jedenfalls in der bislang betriebenen Form). 

Dass sich unter dem Damoklesschwert derartiger Vorbehalte - unter 
dem theoretisch natürlich auch eine «EG-Bank» in Zürich (oder Vaduz?) 
stünde - letztlich das «Recht des Stärkeren» durchsetzen, und das EWR-
Recht in der Regel doch dem EG-Recht angepasst werden dürfte, liegt auf 
der Hand. Ich glaube daher, dass der EWR-Vertrag faktisch doch ein dem 
gegebenen Kräfteverhältnis Rechnung tragendes, asymmetrisches Bezi e
hungsgeflecht aufbauen wird, in dem die formale Rechtsgleichheit der Par
teien die überwiegende Abhängigkeit der EFTA-Staaten nur vordergrün
dig kaschieren kann. Das ist auf die Dauer unbefriedigend und wird es um 
so mehr, je weiter der Integrationsprozess im Rahmen des EWR - mit einer 
gewissen Sachlogik, wie ich bereits bemerkt habe - politikinhaltlich vor
anschreitet. Das im EWR-System dem Grunde nach angelegte «partizipa-
tive Defizit» wächst. Der Schritt zur vollen EG-Mitgliedschaft wäre wohl, 
irgendwann nichts als konsequent. 

Deshalb sollte man sich m. E. in den EFTA-Staaten, für die ein EG-Bei
tritt auch kurz- und mittelfristig eine akzeptable O ption ist, schon jetzt 
überlegen, ob dieser Schritt nicht u nter Umständen einem nur «halben» 
Schritt in den EWR vorzuziehen sei. U nd umgekehrt: Meint man, sich 
bereits jetzt sicher sein zu können, dass eine EG-Mitgliedschaft - aus wel

64 Siehe das Lugano -Abkommen zwischen den EG- und EFTA-Staaten (mit Ausnahme 
von Liechtenstein) über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16. September 1988, Protokoll Nr. 3 
(Text in: Botschaft des Schweizerischen Bundesrates, BBl. Nr. 16, Bd. II vom 24. April 
1990,265-382); ferner das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und der Europäischen Wirtschaftsgem einschaft betreffend die Direktversicherung mit 
Ausnahme der Lebensversicherung vom 10. Oktober 1989, Art. 39 (Text in: Meyer-Mar-
siüus, Ziffer 6.2.I.). 

65 Vgl. etwa Art. 3 9 Ziffer 4 d es Versicherungsabkommens. 
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chen Gründen auch immer - unter keinen denkbaren Umständen in Frage 
kommt, so scheint mir eine Unterzeichnung des EWR-Vertrages ein im 
Prinzip inkonsequenter Schritt zu sein, vorausgesetzt natürlich, er nimmt 
die hier für wahrscheinlich gehaltenen Strukturen auch tatsächlich an. Da 
sich dies aber erst am Ende der förmlichen Vertragsverhandlungen heraus
stellen wird (und hinsichtlich der weiteren Vertragspraxis auch nicht mehr 
als relative Gewissheit bestehen kann), wird man, in welche Richtung man 
auch tendiert, zunächst einmal unter dem Einsatz aller Kräfte an den EWR-
Gesprächen teilnehmen müssen. Das scheint mir für alle EFTA-Staaten das 
europapolitische Gebot der Stunde zu sein.66 

3. Rechtliche und staatspolitische Anpassungsprobleme 

Liechtenstein befindet sich angesichts der aufgezeigten Entwicklungen des 
europäischen Integrationsprozesses in einer dilemmatischen Situation. 
Irgendwie wird es auf jeden Fall Federn lassen müssen. Hält Liechtenstein 
sich als einziger Staat strikt vom Integrationsgeschehen fern, wird dies ver
mutlich mit einer schwer zu kalkulierenden politischen Isolierung verbun
den sein. Reiht es sich dagegen zu vorbehaldos in den Rechtsangleichungs-
prozess ein, so wird dies mit Sicherheit die bisherige Nutzung seiner öko
nomischen Nischensituation beeinträchtigen. Bei dieser Sachlage ist es 
immer angeraten, sich Gedanken über einen mitderen, einen dritten Weg 
zu machen, wie dies ja auch in Bern geschieht;67 ein Weg also, der im Sinne 
«praktischer Konkordanz» 68 danach strebt, die Vorzüge der jeweiligen 
Maximallösungen optimal zu kombinieren, bzw. deren Nachteile entspre
chend gering zu halten. Um einen derartigen «Zielkompromiss» zu finden, 
muss man sich die kollidierenden Werte und - bezogen auf diese - die Vor-
und Nachteile der genannten Maximallösungen vor Augen führen: 

Erstens: Die Beibehaltung seines rechtlichen status quo wäre - stellt man 
darauf ab, dass Liechtenstein mit seinem bisherigen Wirtschaftssystem 

66 Dem entspricht die Haltung der liechtensteinischen Regierung. Siehe FL-Integrationsbe-
richt II, 24. 

67 Siehe CH-Integrarionsbericht, 52 ff., 129 ff.; zur «troisieme voie» des Bundesrates femer 
Schwok, 121 ff. 

68 Begriff nach Hesse, Rdnr. 72, demzufolge unter p. K. (im Verfassungsrecht) die verhält
nismässige Zuordnung kollidierender Rechtsgüter zu verstehen ist mit dem Ziel, beiden 
zu einer (relativ) optimalen Wirksamkeit zu verhelfen («Gedanke des nach beiden Seiten 
hin schonendsten Ausgleichs»). 
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offensichtlich sehr gut gefahren ist - ökonomisch betrachtet vermutlich 
zunächst einmal das beste. Damit will ich überhaupt nicht ausschliessen, 
dass es auch ohne den Binnenmarktdruck gute Gründe geben könnte, sich 
zumindest allmählich von der extremen Abhängigkeit vom Finanzdiensdei-
stungswesen zu lösen. Der Grundtenor der soeben veröffentlichten Studie 
des St. Galler Zentrums für Zukunftsforschung über «Die Entwicklungs
perspektiven des Fürstentums Liechtenstein» gibt insoweit zu denken,69 

wenn sie auch - mir reichlich unverständlich - das Banken- und Treuhand
wesen aus ihrer Analyse weitgehend ausklammert.70 Man muss aber ein
fach sehen, dass die liechtensteinische Prosperität bis heute in diesem Wirt
schaftssektor wurzelt - und das seit Jahrzehnten mit wachsendem Erfolg.71 

Ob alternative Nischen (unterstellt, es landen sich überhaupt welche) a uf 
Dauer denselben Gewinn abwerfen werden, ist zumindest ungewiss. 
Andererseits - und dies schliesst die radikale status quo Lösung als rationale 
Strategie aus - würde Liechtenstein in diesem Fall die politische Isolierung, 
gerade auch seitens seiner Nachbarstaaten, drohen, die wohl nur erträglich 
wäre, wenn sich die Schweiz ähnlich antiintegrationistisch verhielte. Das ist 
aber eher unwahrscheinlich. Ich verweise nur auf den bisherigen Schlüssel
begriff der schweizerischen Integrationspolitik, die permanente Herstellung 
der sogenannten Europafähigkeit,72 sowie den sich vorsichtig abzeichnen
den Stimmungswandel im Land zugunsten einer gerade auch politischen 
Teilnahme am Aufbau Europas.73 Schlösse sich Liechtenstein diesem 
Prozess im grossen und ganzen nicht an, wäre die Kündigung des Zoll
vertrages und damit die Aufgabe des wohlstandsfördernden Sonderver
hältnisses zur Schweiz wohl die unvermeidbare Folge, früher oder 

69 Nach Kneschaurek/Graf ist die liechtensteinische Volkswirts chaft an die Grenzen des 
Wachstums angelangt; vgl. auch die entsprechenden Bedenken Bundesrats Otto Stich 
bezüglich der «kritischen Grösse», die der schweizerische Finanzplatz erreicht hat 
(«Mokkatassen-Effekt»), siehe N ZZ vom 24. Januar 1990, 33. 

70 Siehe dort die wenigen Hinweise auf S. 158 ff.; kritisch auch Hilbe. 
71 Siehe den Beitrag von Hubert Büchel in diesem Band. 
72 D. h. die kontinuierliche Abstimmung der schweizerischen Gesetzgebung auf die EG-

Standards (Ch-Integrationsbericht, 131 ff.). Siehe dazu den «Erfinder» des scheinbaren 
Paradoxons («Vermeidung des EG-Beitritts durch Herstellung der EG-Beitritt sfähig
keit») Blankan; femer Thürer, Europaverträglichkeit, und Schindler u. a. 

73 Siehe in diesem Zusammenhang auch den Kurswechsel der schweizerischen Neutralitäts
politik durch die Teilnahme des Landes an den jüngsten Wirtschaftssanktionen gegenüber 
dem Irak (Staatssekretär Klaus Jacobi in der NZZ vom 28. September 1990,22: «Akt eu
ropäischer Solidarität»; ferner Schindler), denen sich auch Liechtenstein angeschlossen 
hat (Fürstliche Verordnung vom 10. August 1990, LGB1. 1990/47). 
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später.74 Zwischen Zollschranken am Rhein und zu Österreich auf sich 
allein gestellt, kön nte Liechtenstein woh l kaum die Fülle der Aufgaben 
wahrnehmen, die den Staaten heutzutage gestellt sind. Liechtenstein würde 
das Schicksal drohen, ein Fremdkörper in der Staatengemeinschaft Euro
pas, vielleicht sogar in de r eigenen Region zu werden. 

Zweitens: Das Gegenmodell einer maximalen Partizipation am Integra
tionsgeschehen ist notwendig mit einem langfristigen wirtschaftlichen 
Strukturwandel verbunden. Insofern möchte ich mich nicht wiederholen 
(siehe auch insoweit die St. Galler Zukunftsstudie). Die hiermit verbunde
nen Risiken sind evident. Eine einigermassen sichere Folgenabschätzung ist 
- aus den unterschiedlichsten Gründen - kaum möglich (das gilt für die 
langfristigen Folgen der Beibehaltung des status quo allerdings gleichermas-
sen). Anstelle der Ausmalung wirtschaftlicher Szenarien möchte ich daher 
näher auf die staatspolitischen Vorteile eingehen, die sich Liechtenstein bei 
einer weitgehenden Beteiligung am Integrationsgeschehen bieten. Sie beste
hen m. E. darin, sich auf Dauer einen gleichberechtigten Platz unter den eu
ropäischen Staaten sichern zu können, wofür die Geschichte nicht immer 
so günstige Voraussetzungen bietet wie z ur Zeit. 

Um dies näher zu begründen, muss ich vorweg sagen, dass ich nicht zu 
jenen gehöre, für die die staatliche Normalität Liechtensteins ausser Frage 
steht, eine Staatlichkeit also, die einmal begründet und von der Staatenge
meinschaft anerkannt, einem nicht mehr genommen werden kann, es sei 
denn mit Gewalt. Ich glaube statt dessen, dass Liechtenstein wegen seiner 
extremen Kleinheit in gewisser Weise doch dazu verurteilt ist, seine Staat
lichkeit immer wieder zu verteidigen und aktiv zu behaupten. UNO- und 
Europaratsmitgliedschaft sind in diesem Bemühen sicherlich wichtige 
Schritte. Der «Realtest» steht Liechtenstein aber erst noch bevor: Wer 
glaubt, dass UNO und Europarat allzu hohe Anforderungen an die Staat

74 Die Hoffnung, Liechtenstein könnte über den Zollvertrag vom 29. März 1923 mittelbar 
und nur für den Bereich des Warenverkehrs am EWR partizipieren, halte ich sowohl mit 
Blick auf die berechtigten Interessen der Schweiz als auch diejenigen der EG für illusionär. 
Ein derartiges «asymmetrisches» Beziehungsgeflecht wäre kaum mit dem dritten der 
oben erwähnten «Interlaken-Prinzipien» (Anm. 47) vereinbar. Rein rechtlich betrachtet 
wäre eine solche mittelbar-partielle Partizipation aber sicherlich denkbar. (Überlegungen 
hierzu sind von Hauser/Tanner, Zollvertragsmaterie, und dies., Konsequenzen, angestellt 
worden). 
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lichkeit und die internationale Handlungsfähigkeit75 von Beitrittsaspiranten 
stellen, der gibt sich meines Erachtens Illusionen hin. Dass das sogenannte 
Mikrostaaten-Problem in den Vereinten Nationen rechtlich wie politisch 
«vom Tisch» ist, 76 bedeutet noch nicht, dass alle Klein staaten der U NO 
damit der politischen Anerkennung durch die ganze Welt sicher sein kön
nen. Ahnliches gilt für den Europarat. Ich vernehme nicht selten geradezu 
überhebliche Töne in Liechtenstein, wenn - was aber nicht häufig geschieht 
- von den anderen Klein(st)staaten Europas die Rede ist. Ob San Marino 
wirklich ein ernst zu nehmender Staat ist, scheint mir in Vaduz überhaupt 
nicht ausgemacht zu sein. Ist diese Geringschätzung mit der Aufnahme San 
Marinos in den Europarat77 nun erledigt? Ich glaube kaum. 

Deshalb: Von ganz anderer Bedeutung wird die Frage sein, ob es Liech
tenstein gelingen wird, sich bei der Neuordnung Europas einen Platz unter 
den sich integrierenden Staaten zu sichern. Hierzu muss es mehr als nur in
ternational handlungsfähig, es muss auch kooperationswillig78 - und inte-
grationsfähig sein. Ein prinzipielles Abseitsstehen als «Ste ueroase» (das in 
diesem Raum sicherlich keiner will, in das man aber durch einseitige 
Abhängigkeiten oder kurzsichtige Strategien hineingeraten kann) wird auf 
die Dauer nur den Anschein der Staatlichkeit retten können. Das mag für 
die UNO79 eine Zeitlang genügen. Vielleicht aber schon nicht mehr für den 

75 Nach der herrschenden «Drei-Elementen-Lehre» wird die internation ale Handlungsfä
higkeit nicht ausdrücklich als konstitutive Voraussetzung der Staatlichk eit angeführ t; 
jedoch wird sie im allgemeinen als selbstvers tändlicher Bestandt eil der für einen Staat 
erforderlichen «effektiven Staatsgew alt nach innen wie aussen» angesehen. Siehe Ver-
dross/Simma, §§ 378 ff.; ferner der - die internationale Handlungsfähigkeit als selbständi
ges Element behandelnde - Art. 1 der dort im Wortlaut wiedergegebenen «Montevideo-
Konvention» vom 26. Dezember 1933 über die Rechte und Pflichten der Staaten: «The 
State as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a per
manent popularion; (b) a defined terrotory; (c) government; and (d) capacity to enter into 
relarions with the other states.» 

76 Nachweise bei Gstoehl, Microstate Problem. 
77 Am 16. November 1988. 
78 Siehe auch den liechtensteinischen Regierungschef Hans Brunhart, der in einem Interview 

mit der Zeitschrift Europa, Juli/August 1990,18, ausführte: «Liechtenstein kann sich nicht 
von der Welt abkoppeln und hoffen, überall wohlwollend empfangen zu werden, obwohl 
man anderen nichts zugesteht.» 

79 Nach dem positiven Votum des UNO-Sicherheitsrates vom 14. August 1990 ist die Auf
nahme Liechtensteins in die Organisation am 18. September 1990 durch Beschlus s der 
Generalversammlung erfolgt. 

204 



Liechtenstein im Integrationsprozess 

Europarat, sollte er, was ich nicht für unwahrscheinlich halte, als gesamteu
ropäische Institution des Integrationsprozesses eine allmähliche Aufwer
tung erfahren.80 

Lassen Sie mich meine Bedenken in einer mehr prinzipiellen Weise 
akzentuieren: Ich möchte ungeachtet des gegenwärtigen (aber nicht unbe
strittenen) Standes der völkerrechtlichen Doktrin zur Anerkennung von 
Staaten81 die These aufstellen, dass auf lange Sicht gesehen die internationale 
Anerkennung eines Staates davon abhängen wird, ob er willens und fähig 
ist, im Zusammenwirken mit anderen Staaten und den an Bedeutung 
zunehmenden internationalen Organisationen die nur gemeinsam zu 
bewältigenden Probleme der Welt in den unterschiedlichsten Formen der 
Kooperation und der Integration wahrzunehmen. Dieses «externe» 
Element der Staatlichkeit scheint mir eine notwendige Folge des Paradig
menwechsels vom autarken zum interdependenten Staat, von der absolu
ten zur relativen Souveränität, zu sein. Dabei mag es sich zunächst nur um 
ein Phänomen des Wandels der politischen Anerkennung von Staaten han
deln. Ihm dürfte aber, nach aller Erfahrung, auch ein Wandel der Anschau
ungen über die rechtlichen Vorausse tzungen der Anerkennung folgen. 
Und: je mehr diese Zusammenarbeit in den Bahnen der Integration erfol
gen wird, weil sich etwa die klassischen Völkerrechtsinstrumente als zu 
schwerfallig erweisen, desto mehr dürfte die Integrationsfähigkeit ein 
wesentliches Element des «kooperativen Gewichts» der Staaten werden.82 

Kurz: Der «kooperative Verfassungsstaat»83 öffnet sich mehr und mehr 
zum auch «integrativen Verfassungsstaat». Ein Staat ohne entspre

80 Siehe zur künftigen Rolle des Europarates NZZ vom 30. Mai 1989,2; femer das Interview 
mit der Generalsekretärin des Europarates, Catherine Lalumiere, in: Europäische Zeitung 
(Europa Union Verlag Bonn) von Juli/August 1990, 33. 

81 Siehe dazu Dahm/Delbrück/Wolfrum, 185 ff. 
82 Siehe zur Schlüsselbedeutung des Kooperations- und Integrationsprinzips angesichts 

zunehmender Interdependenzen auch Ginther, 18. 
83 Häberle, 287 ff. 
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chende Entwicklungsbereitschaft, ohne ein den jeweiligen Herausforde
rungen angemessenes «kooperatives Gewicht»84, könnte aus der Warte der 
Staatengemeinschaft gewissermassen seinen Sinn verlie ren.85 

In dieser Perspektive einer langfristig erforderlich werdenden Neuorien
tierung der Staatlichkeit und der internationalen Handlungsfähigkeit stehen 
die Zeichen für eine politische Aufwertung und Sicherung der Staatlichkeit 
Liechtensteins zur Zeit relativ günstig - allen Schwarzmalereien zum Trotz. 
Die Europäische Gemeinschaft, so vermessen das klingen mag, ist in gewis
ser Weise auch von Liechtenstein abhängig. Der von ihr anvisierte Europä
ische Finanzraum, 86 also die vollständige Liberalisierung des Kapitalver
kehrs, der Finanzdiensdeistungen und die auf Dauer nicht zu vermeidende 
annäherungsweise Angleichung der Steuern, ist mit der Gefahr verbunden, 
dass es zu einer massiven Abwanderung von Fluchtgeld in die Schlupflö
cher sogenannter Steueroasen - zumeist Kleinstaaten - kommt.87 Anderer
seits ist die Europäische Gemeinschaft aufgrund ihrer politischen Ideale 
gehalten, den zum Teil aus den Frühzeiten Europas stammenden, Jahrhun
derte alten Kleinstaaten88 einen ihrer Eigenstaatlichkeit angemessenen Platz 
bei der Neukonstruierung Europas einzuräumen. Es gibt auch so etwas wie 
ein Gebot «politischen Artenschutzes», ohne das Anliegen damit in irgend
einer Weise lächerli ch machen zu wollen. 

84 Der von mir eingeführte Begriff des «kooperativen Gewichts» lehnt sich stark an die von 
Friedmann, 60 ff., idealtypisch herausgear beitete Unterscheidung des (älteren) Völker
rechts der Koexistenz und des (neueren) Völkerrechts der Kooperation an. Letzteres ten
diert zur Herausbildung eines immer umfangreicher und engmaschiger werdenden Net
zes internationaler Kooperationspflichten (siehe auch Ginther, 12 f.) sowohl vertraglicher 
als auch gewohnheitsrechtlich begründ eter Art. Siehe aus dem sozialwissenschaftlic hen 
Schrifttum vor allem Axelrod. 

85 In Fortführung der Typologie Friedmanns könnte man insoweit von einer dritten Kate
gorie, dem Völkerrecht der Integration sprechen (so auch Ginther, 20 f.) oder von einer 
qualifizierten Erscheinungsform des Völkerrechts der Kooperation. Siehe in diesem Zu
sammenhang auch die - allerdings rechtlich kaum greifbare - Unterscheidung «notwendi
ger» und «beliebiger» internationaler Organisationen bei Oppermann, 66 ff. Die Differen
zierung liesse sich auch ausdehnen auf internationale Vertragsbeziehungen, Regime, usw. 
Siehe zu den als Kooperationsforen (z. B. KSZE) an Bedeutung gewinnenden internatio
nalen Regimen Kohler/Koch . 

86 Dazu etwa Servais. 
87 Laut Kommissionspräsident Delors «wird es künftig kein Steuerparadies in der EG mehr 

geben, weder in Luxemburg noch auf den britischen Kanalinseln, und das Grossherzog
tum Luxemburg mit seinen rund 150 Banken hat die freie Wahl, entweder an der Steuer
harmonisierung teilzunehmen oder aber seine laufend verkündeten Europabekenntnisse 
einzustellen» (Zitiert nach H. Batliner, 13). Siehe ferner das Vorwort Delors zu Servais, 5. 

88 Die unabhängige Existenz San Marinos etwa geht auf das Jahr 301 zurück. 
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Als erstes Gemeinschaftsorgan hat das Europäische Parlament das Pro
blem erkannt und ein Überdenkenswertes Leitbild entwickelt: In seiner 
«Entschliessung zu den Rechten der Bürger kleiner Staaten und Territorien 
in Europa» vom 26. Mai 198989 unternimmt es den Versuch, das Interesse 
der Europäischen Gemeinschaft am reibungslosen Funktionieren des Bin
nenmarktes mit den legitimen Interessen der vom Gemeinschaftsgebiet 
umschlossenen Nichtmitgliedstaate n Andorra, Monaco und San Marino 
und einiger teilautonomerTerritorien (Isle of Man, Kanalinseln) in Finklang 
zu bringen.90 Praktisch im Gegenzug zur Mitwirkung bei der Prävention 
und Verfolgung der Kapitalflucht91 werden den genannten Staaten und Ter
ritorien «privilegierte Abkommen»92 in Aussicht gestellt, die ihrer Staatlich
keit, bzw. relativen Autonomie und ihren spezifischen ökonomischen In
teressen gerecht werden. Letztere umfassen auch das Privileg zu einer 
«attraktiven» Steuergesetzgebung (Steueroase) oder sonstiger, etwa für die 
Vermögensverwaltung günstiger Rahmenbedingungen.'' 3 

Diese Entschliessung, die den genannten Staaten94 und Territorien aller
dings auch eine «gehörige Portion H onig um den Bart schmiert»95 - das 
möchte ich gar nicht verschweigen deutet jedenfalls auf einen möglichen 
«dritten Weg» hin, der, grosso modo, so aussehen könnte: Liechtenstein 
öffnet sich, schrittweise und mehr oder weniger weit, den berechtigten Ko
operationswünschen der europäischen Staaten, gerade auch solcher, die die 
Prävention und Verfolgung de r Kapitalflucht betreffen.96 Insoweit wird 
Liechtenstein notwendig einen Teil seiner rechtlichen Standortvorteile 
abbauen müssen. Umgekehrt werden sie aber zumindest in dem Masse an
erkannt, wie dies erforderlich ist, die mit der Kleinheit des Landes zusam
menhängenden tatsächlichen Standortnachteile in gemeinverträglicher 
Weise auszugleichen. Dieser Kompensationsgedanke scheint mir als 

89 ABl. C158/329 vom 26. Juni 1989; siehe dazu den dieser Entschliessung zugrundeliegen
den «Compasso-Bericht» im Namen des Institutionellen Ausschusses des EP, PE DOK 
A 2-86/89 vom 20. April 1989. - ^ 

90 Erwägungen A bis C der Entschliessung. 
91 Ziffer 4 der Entschliessung, Ziffer 5 der Begründung des Institutionellen Ausschusses. 
92 Ziffer 3 der Entschliessung, Ziffer 5 der Begründung des Institutionellen Ausschusses. 
93 Ziffer 4 und 5 der Begründung des Institutionellen Ausschusses. 
94 In Ziffer 1 der Begründung des Institutionellen Ausschusses wird auch noch der Vatikan 

genannt. 
95 Das beginnt schon mit der peinlichen Vermeidung «diminutiver Termini» wie Kleinst

staat, Mikrostaat u. dg}.; vgl. dagegen den Titel der Entschliessung. 
96 Siehe zu den internationalen Bemühungen umfassend Levine. 
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Ansatzpunkt einer an die Schutzpflicht der grösseren Gemeinschaft97 

appellierenden Verhandlungsstrategie in Liechtenstein noc h nicht hinrei
chend in Erwägung gezogen worden zu sein. Er liefe im Kern darauf hin
aus, dass Liechtenstein als Klein (st)staat das Privileg für sich reklamieren 
könnte, auch im Bereich seiner «vitalen ökonomischen Interessen» Sonder
rechte eingeräumt zu bekommen, weil die Kleinheit des Landes ein sachlich 
gerechtfertigter Differenzierungsgrund der Ungleichbehandlung wäre. 

In der Konsequenz einer solchen Verhandlungsstrategie müsste sich 
Liechtenstein also zu zweierlei bekennen: seiner Kleinheit und seiner Inte
grationswilligkeit. Wie ein solcher Ausgleich zwischen den Allgemein
interessen der europäischen Staaten und den legitimen Sonderinteressen98 

Liechtensteins ökonomisch und rechtlich verwirklicht werden könnte, 
kann ich im Rahmen dieses mehr die Grundstrukturen der Orientierungs
problematik erörternden Vortrages nicht darstellen. Auch insoweit möchte 
ich auf Lösungsmöglichkeiten verweisen, die in der mehrfach erwäh nten 
St. Galler «Zukunftsstu die»99 dem Grunde nach aufgezeigt werden. Was 
die rechtliche Problematik betrifft, so möchte ich aber immerhin durchblik-
ken lassen, dass m. E. ein «dritter Weg» darin bestehen könnte, die weitge
hende Beibehaltung privilegierender Rahmenbedingungen (spezifische 
Gesellschaftsformen, grundsätzliche Anonymität des «wirtschaftlich 
Berechtigten») durch eine erheblich verbesse rte Amts- und Rechtshilfe100 

den europäischen Staaten gegenüber auszugleichen. Ob so betrachtet 
einige jüngste liechtensteinische Gesetzesentwürfe, wie das über «Rechts
hilfe»101 und die Revision des Gewerbegesetzes102, in allen Punkten Aus
druck eines m. E. gebotenen «neuen Denkens» sind, wage nicht nur ich zu 
bezweifeln.103 

97 Vgl. den Wortlaut von Ziffer C der Erwägung: «... dass es folglich der Gemeinschaft ob
liegt, die Interessen dieser Kleinstaaten zu schützen, ohne dass dies jedoch die Integration 
der Gemeinschaft beeinträ chtigt.» 

98 Siehe zu den Sonderinteressen Liechtensteins neuerdings Kieber . 
99 Siehe Anm. 69. 
100 Siehe hierzu Levine. 
101 Siehe Vemehmlassungsvorlage vom 16. Januar 1990 für ein Gesetz über die internationale 

Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshi lfegesetz). 
102 Siehe Begleitbericht der Regierung zur Vernehmlassung betreffend die Revision des 

Gewerbegesetzes vom 15. Dezember 1989. 
103 Besonders bedenklich dürften im Entwurf des Rechtshilfegesetzes die Entscheidungsmo

nopole der Regierung (Art. 16 ff.) sein, beim Revisionsentwurf des Gewerbegesetzes ins
besondere die stark diskriminierenden Art. 7 und 9, welche die Voraussetzungen regeln, 
unter denen eine ausländische natürliche od er juristische Person Anspruch auf eine 
Gewerbebewilligung hat. 
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Zurück aber zu den Institutionen: Indem der Europäische Wirtschafts-
raum als Zwischenschritt auf dem Weg zur europäischen Einigung und 
gegebenenfalls in die Europäische Gemeinschaft greifbar ist, bietet sich 
Liechtenstein die Chance, sich einen Platz im «Staatenabteil des Integra
tionszuges» zu sichern. Die gleichberechtigte Mitgliedschaft in der EWR-
Organisation dürfte das Maximum dessen darstellen, was Liechtenstein im 
Prozess der europäischen Integration zur Zeit erzielen kann. Eine Mitglied
schaft in der Europäischen Gemeinschaft wäre gegenwärtig völlig undenk
bar.104 Anders eventuell nach Absolvierung der EWR-Phase: Ich könnte 
mir vorstellen, dass Liechtenstein, einmal einer von neunzehn EWR-Mit-
güedstaaten, nicht mehr so ohne weiteres «unter den Tisch fallen» kann, 
sollte es irgendwann einmal zu einer Uberführung des EWR in die Europä
ische Gemeinschaft oder eine nach dem Subsidiaritätsprinzip strukturierte 
Europäische Union kommen. 

Letzter Punkt meines Plädoyers für einen dritten Weg wäre die Frage der 
rechtlichen Konstruktion einer gleichberechtigten Vollmitgliedschaft 
Liechtensteins im EWR (immer vorausgesetzt, es lässt sich eine materiell
rechtlich akzeptable F orm der Beteiligung erreichen - was erst die Ver
handlungen zeigen werden). Lassen Sie mich wiederum mit den Rahmen
bedingungen beginnen. Wäre eine gleichberechtigte Mitgliedschaft Liech
tensteins zusammen mit der Schweiz unter der Geltung des Zollvertrages105 

- der auf die Schnelle kaum umfassend revidiert werden könnte - rechtlich 
überhaupt möglich? 

Sie wissen, dass Ausgangspunkt der rechtlichen Beurteilung die bekann
ten Bestimmungen des Zollvertrages zu sein haben, denen gemäss Liech
tenstein nach innen wie nach aussen seine Hoheitsrechte in den Bereichen 
Handels- und Zollsachen (sowie mit diesen verknüpfte Materien) an die 

104 In der Diskussion im Anschluss an den Vortrag wurde eingewandt, dass Liechtenstein an 
einem EG-Beitritt zur Zeit kaum Interesse haben könnte. Das mag sein. Wie aber sähe die 
Situation aus, wenn die Schweiz eines Tages diesen Weg ginge? Muss Liechtenstein nicht 
für diesen Fall - wenn auch nur im Sinne der «Offenhaltung aller Optionen» (FL-Integra-
tionsbericht I, 79 ff.) - Vorsorgen? Siehe dazu aber auch das Interview mit Fürst Ha ns 
Adam II. in der Sonderbeilage des Liechtensteiner Volksblattes vom 14. August 1990,2 f., 
in dem dieser einen Sonderweg Liechtensteins gegenüber der Schweiz im Fall einer 
schweizerischen EG-Mitgliedschaft für durchaus erwägenswert erklärt hat; noch deutli
cher in Richtung eines liechtensteinischen Sonderweges im Interview mit der Schweizer 
Handelszeitung vom 11. Okto ber 1990, 45 f. 

105 Vertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des Fürstentums 
Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet vom 29. März 1923, LGBL 1923/2 4. 
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Schweiz übertragen hat.106 Infolge dieser Zurücknahme eigener Hoheitsge
walt (eine Übertragung im juristisch streng verstandenen Sinne ist es ja 
nicht)107 gilt in den angesprochenen Bereichen in Liechtenstein schweizeri
sches Recht als schweizerisches Recht.108 Zugleich ist die se «partielle Ver
waltungszession»109 damit verbunden, dass nach aussen hin die Schweiz 
Handels- und Zollvereinbarungen mit Wirkung (auch) für Liechtenstein 
schliesst, während dieses nicht selbständig derartige Verträge eingehen 
kann.110 

Wenn das so ist, wie kann Liechtenstein dann überhaupt Vertragspart
ner des EWR-Vertrages werden, wo dieser doch zu einem guten Teil Zoll
vertragsmaterien betrifft? Nun, eine denkbare Lösung wäre sicherlich, dass 
Liechtenstein als eigene Vertragspartei nur den Teilen des EWR-Vertrages 
beitritt, die nicht in die zollvertragliche (und sonstige) Zuständigkeit der 
Schweiz fallen (z B. Regelungen über Diensdeistungen, das Wettbewerbs
recht, den Umweltschutz, usw.). Die übrigen Bestimmungen würden, 
vom Vertretungsrecht der Schweiz gedeckt, ohne Vertragsmitgliedschaft 
Liechtensteins Anwendung finden. Diese Lösung, der zufolge Liechten
stein nur «as appropriate» Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum 
würde, könnte jedoch nicht die gewünschte Gleichberechtigung mit si ch 
bringen. Wenn überhaupt, hätte Liechtenstein nur Sitz und Stimme in den 
Institutionen des EWR, soweit es im Einzelfall zuständig wäre (was in der 
Praxis häufig schwer festzustellen oder durchzuführen wäre, vor allem bei 
«Mischbereichen»). Deshalb: integrationspolitisch wäre diese Lösung 
wenig befriedigend, könnte Liechtenstein seine bestenfalls «hinkende Mit
gliedschaft» doch hervorragend gegen eine Vollmitgliedschaft in einem 
höher entwickelten Integrationsverband entgegengehalten werden. 

106 Siehe insbesondere Art. 4, 7 und 8 ZollV. 
107 Liechtenstein hat nicht «dinglich» über seine Hoheitsrechte verfugt, sondern diese gewis-

sermassen nur «schuldrechtlich» unter Wahrung seiner territorialen Souveränität zurück
genommen, um ihrerseits der Schweiz die Ausdehnung gewisser Teile ihrer Hoheitsge
walt auf Liechtenstein zu ermöglichen. Siehe zur notwendigen Unterscheidung von terri
torialer Souveränität und Gebietshoheit Verdross/Simma, §§ 1038 ff.; zur entsprechenden 
Deutung des Art. 24 Abs. 1 des deutschen Grundgesetzes («Der Bund kann... Hoheits
rechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen») Tomuschat, Kommentierung, 
Rdnr. 14 ff. 

108 Auch insoweit bieten sich Analogien zum Recht der EG (Rechtsnatur des Gemeinschafts
rechts) an. Siehe zum komplizierten Qualifikationsproblem Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein, Anwendbarkeit des VR. 14 f. 

109 Begriff nach G. Batliner, zitiert bei Gyeer, 54, Anm. 59 (ohne Angabe der Quelle). 
110 Art. 8 ZollV. 
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Deshalb, so meine ich, sollte man unbedingt die Vollmitgliedschaft -
wenn man den Europäischen Wirtschaftsraum in seinen materiellrech tli
chen Regeln denn überhaupt akzeptieren kann, ich möchte diesen Vor
behalt nochmals wiederholen - anstreben. Zu diesem Zweck würde Liech
tenstein den gesamten EWR-Verträg unterzeichnen und sich demgemäss 
auch völkerrechtlich binden, obwohl es im Innenverhältnis zur Schweiz für 
einen Grossteil d er Bestimmungen gar nicht zuständig wäre. Was den 
Nichtjuristen unter Ihnen vielleicht reichlich abenteuerlich vorkommt, 
nämlich die Unterzeichnung von Verträgen ohne entsprechende Vollkom
petenzen, kann den Völker- und Europarechder eigentlich überhaupt nicht 
schrecken.1" Zunächst zur Hürde des Zollvertrages, diese ist m. E. zu neh
men: Art. 8 Abs. 1 sieht nämlich nur vor, dass Liechtenstein während der 
Dauer des Vertrages nicht selbständig Handels- und Zollverträge mit Dritt
staaten schliessen ka nn. Konzipiert in einer Zeit bilateraler Handelsver
träge, sollte diese Bestimmung dem parallelen Beitritt Liechtensteins und 
der Schweiz zum multilateralen Vertragswerk des EWR nicht entgegenste
hen."2 Die mit einem selbständigen Vertragsschluss verbund ene Gefahr 
einer Kollision mit der schweizerischen Aussenwirtschaftspolitik (so wohl 
die ratio des Art. 8 Abs. 1 ZollV) ist im Fall einer gemeinsamen Unterzeich
nung des EWR-Vertrages und parallelen, bzw. komplementären Mitglied
schaft in seinen Institutionen wohl nicht gegeben. Zumindest könnte Art. 8 
Abs. 1 ZollV im schweizerisch-liechtensteinischen Konsens entsprechend 
gedeutet und auch ohne förmliches Vertragsänderungsverfahren in diesem 
Sinne zeitgemäss authentisch interpretiert werden.113 Das setzt allerdings 

111 Dass auswärtige Gewalt, insbesondere die «treaty making power», und Innenkompeten
zen nicht deckungsgleich sein müssen, zeigen allein die Rechtsor dnungen zahlreicher 
Bundesstaaten. Siehe etwa Wildhaber. 

112 Siehe zum gewandelten Umfeld des Zollvertrages bereits G. Batliner, Beziehungen, 32 f.; 
ders. Liechtenstein, 9 ff. 

113 Unter «authentischer Interpretation» ist die verbindliche Auslegung einer Rechtsnorm 
durch die sie erzeugenden oder ihr übergeordneten Autoritäten zu verstehen (Verdross, 
695). Das sind im Völkerrecht vor allem die Staaten, vornehmlich in ihrer Eigenschaft als 
souveräne «Herren der Verträge» (indirekt akzeptiert in Art. 31 Abs. 3 Ziffer a WVK). 
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eine entsprechende politische Bereitschaft auf beiden Seiten voraus und 
kann selbstverständlich auch zum Inhalt einer vertraglichen Änderung des 
Zollvertrages gemacht werden." 4 

Bleibt also nur noch das multilaterale Vertragsproblem. Auch hier stellen 
sich meines Erachtens keine unüberwindbaren Hindernisse in den Weg: 
Auf Grund des Zollanschlusses an die Schweiz bildet Liechtenstein mit die
ser eine Zollunion im nicht zu eng verstandenen Sinne des Wortes."5 In den 
liechtensteinischen Zusatzabkommen zur EFTA-Konvention und zu den 
Freihandelsabkommen mit der Europäischen Gemeinschaft ist dies sogar 
expressis verbis ausgedrückt.116 Derartige Zollunionen können nun - so das 
vertragliche und gewohnheitsrechtliche Wirtschaftsvölkerrecht117 - Mitglie
der internationaler Wirtschaftsvereinigungen werden, ohne dass dazu die 
interne Kompetenzverteilung notwendig nach aussen manifestiert oder gar 
zum Anlass bloss par tieller Vertragsschliessung gemacht werden müsste. 
So sind denn auch die drei Benelux-Staaten mit jeweils eigener Stimme 
Vollmitglieder der Europäischen Gemeinschaft geworden, obwohl sie -
von Art. 233 EWG-Vertrag ausdrücklich anerkannt - eine gemeinsame 
Wirtschafts- und damit auch Zollunion bilde n.118 Ahnlich könnte n Liech
tenstein und die Schweiz - praktisch mit doppelter Stimme - Vollmitglieder 
der EWR-Organisation werden, ohne dass ihr kompliziertes und in Fort
entwicklung befindliches Innenverhältnis im einzelnen überhaupt nach aus
sen hin erklärt und fixiert werden müsste - zumindest nicht in multilateral 
rechtsverbindlicher Weise. 

114 Siehe den Hinweis auf die bekannte Stellungnahme des Ausschusses IV/2 der San Francis-
co-Konferenz zur Gründung der Vereinten Nationen: «In cases where it is desired to 
establish an authoritative interpretation as a precedent for the future, it may be necessary 
to embody the interpretation in an amendment to the Charter. This may always be 
accomplished by recourse to the procedure provided for by amendments.» 

115 Von einer Zollunion im herkömmlichen Sinn kann eigentlich erst gesproc hen werden, 
wenn sie gemeinsame Organe und Entscheidungsmechanismen vorsieht. Siehe zur Un
terscheidungen von Zollanschlüssen und Zollunionen im einzelnen Scherrer, 275 ff. 

116 LGB1.1960/13 und 1973/10. 
117 Petersmann, Rdnr. 2 . 
1,8 Siehe zur «Benelux-Klausel» Petersmann. 
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Mit weiteren Einzelheiten und Implikationen"9 dieses Modells - es weist 
auch eine gewisse Verwandtschaft mit den seitens der Europäischen 
Gemeinschaft geschlossenen «gemischten Abkommen»120 auf - möchte ich 
Sie zum Schluss aber nicht quälen. Ich komme statt dessen zu einem kurzen 
Fazit und einigen Schlussfolgerungen: 

Fazit und Schlussfolgerungen 

1. «Liechtenstein im europäischen Integrationsprozess» ist als eine glei-
chermassen ökonomische, staatspolitische und sozio-kulturelle Herausfor
derung anzusehen. Dabei liegt das Hauptproblem zur Zeit in der in Liech
tenstein besonders ausgeprägten Interdependenz der ökonomischen und 
der staatspolitischen Dimension: Öffnet sich Liechtenstein zu vorbehaldos 
dem europäischen Rechtsangleichungsdruck, riskiert es, die ökonomische 
Basis seiner Eigenstaatlichkeit zu verlieren; verschüesst es sich den Integra
tionsentwicklungen zu sehr, drohen politische Isolierung und langfristig die 
Erosion der Staatlichkeit mange ls «kooperativen Gewichts». 

2. Eine rationale Integrationsstrategie wird daher beide Ziele - die Erhal
tung der ökonomischen Leistungsfähigkeit und die Sicherung der Staatlich
keit Liechtensteins - nach den Prinzipien praktischer Konkordanz gleich
zeitig verfolgen. Dabei ist die Staatlichkeit im modern verstandenen Sinn 
der «kooperativen Verfassungsstaatlichkeit» zu verstehen. Sie öffnet sich 
tendenziell zur «integrativen Verfassungsstaatlichkeit». 

Im Zusammenhang mit der Aufnahme der offiziellen EWR-Verhandlungen am 20. Juni 
1990 hat sich die Frage gestellt, ob eine volle EWR-Vertragspartnerschaft Liechtensteins 
notwendig seine EFTA-Mitgliedschaft voraussetzt. Sollten hierfür nicht nur politische 
Gründe massgeblich sein, hängt dies massgeblich davon ab, inwieweit die EFTA als Orga
nisation Funktionen bei der Durchführung des EWR-Vertrages übernehmen muss (z. B. 
ein der EG-Kommission vergleichbares «Surveillance»-Organ zur Vertragsüberwachung 
einzurichten hat, vgl. schon Anm. 61). Ich habe zum Zeitpunkt des Vortrages zur Erörte
rung dieser Problematik keinen konkreten Anlass gesehen. Auch gelten die Ausführun
gen zur EWR-Mitgliedschaft Liechtensteins entsprechend, wobei allerdings zu berück
sichtigen ist, dass im Fall der EFTA-Konvention der «nicht-zollvertragliche» Bereich un
gleich weniger ins Gewicht fällt als beim EWR-Vertrag. Das schliesst m. E. eine authen
tische Interpreta tion des Art. 8 ZollV i. S. der Zulässigkeit einer gemeinsamen EFTA -
Mitgliedschaft Liechtensteins und der Schweiz nicht aus. Jedoch bietet sich hier eine aus
drückliche Neuformulierung oder Ergänzung des Art. 8 ZollV sicherlich stärker an als im 
Fall des Beitritts zum mehrheitlich «nicht-zollvertraglichen» EWR-Vertrag. 

120 Siehe dazu umfassend Stein. 
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3. Der Schlüssel zu einer solchen Strategie liegt im Grundsatz der Part-
nerschaftlichkeit: Öffnet sich Liechtenstein solidarisch d en berechtigten 
Anliegen seiner europäischen Nachbarstaaten - und hierzu zähle ich auch 
das Interesse an einer Eindämmung der Kapitalflucht - dann kann es - als 
Privileg seiner Kleinheit - auch auf die Respektierung und den Schutz seiner 
«vitalen ökonomi schen Interessen» vertrauen. Gleichzeitig öffnet dieses 
kooperative Verhalten die Tür zur partnerschaftlichen Vollmitgliedschaft in 
Integrationsverbänden, die vergleichsweise hohe Anforderungen an die 
Staatlichkeit und internationale Handlungsfähigkeit beitrittswilliger Länder 
stellen. 

4. Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR), mit Blick auf den sich die 
Integrationsproblematik zur Zeit am unmittelbarsten stellt, ist räumlich wie 
zeitlich als Teil eines umfassenderen, tendenziell gesamteuropäischen Inte
grationsprozesses zu verstehen. Insbesondere dürfte sich die Mitgliedschaft 
in ihm nicht als Dauerersatz für eine EG-Mitgliedschaft eignen. Die EWR-
Mitgliedschaft tendiert zur Vollmitgliedschaft in der Europäischen Gemein
schaft. Dies bietet Liechtenstein allerdings eine historisch günstige Chance, 
sich der EG-Mitgliedschaft, sollte der volle Einbezug in das EG-System ein
mal notwendig werden, ein gutes Stück zu nähern. Ohne entsprechenden 
«Zwischenschritt» dürfte Liechtenstein kaum in der Lage sein, die Hürde 
der EG-Mitgliedschaft (oder den Sprung in eine Europäische Union) -
sozusagen aus dem Stand - zu nehmen. 

5. Das dynamische Potential des EWR-Vertrages sowie die mit ihm ver
bundenen erheblichen Eingriffe in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaa
ten und seine Auswirkungen auf den innerstaatlichen Entscheidungspro
zess unterscheiden ihn von herkömmlichen völkerrechtlichen Verträgen 
oder etwa einem UNO-Beitritt. Für derart folgenreiche Schritte in den eu
ropäischen Integrationsprozess fehlt es in der liechtensteinischen Verfas
sung meines Erachtens an einer adäquaten und zweifelsfreien Rechtsgrund
lage. Ich plädiere daher fü r eine Verfassungsänderung, die inhalt lich wie 
prozedural eine besondere Integrationskompetenz schafft und so auch 
einen eventuellen EWR-Beitritt auf eine denkbar breite demokratische 
Legitimationsgrundlage stellt.121 

121 Siehe zur verfassungsrechtlichen Dimension des europäischen Integrationsprozesses 
jüngst die Zürcher Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (3. bis 6. 
Oktober 1990) zum Beratungsgegenstand «Der Verfassungsstaat als Glied einer Europä
ischen Gemeinschaft» mit Berichten von H. Steinberger, E. Klein und D. Thürer (dazu 
NZZ vom 17. Oktob er 1990, 25); speziell z um Demokratieprinzip Bruha. 
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